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Gemeinde Retschow

Änderung des Flächennutzungsplans / Teilbereich Sonderbaufläche Erneuerbare Energie
Vorentwurf

Abstimmung mit Nachbargemeinden

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Retschow beabsichtigt, ihren seit 1999 wirksamen Flächennutzungsplan in einem
Teilbereich zu ändern. Für den Bereich der Deponie Stülow im Norden des Gemeindegebiets
befindet sich der Bebauungsplan Nr. 5 -Sondergebiet PV-Freiflächenanlage auf Deponiegelände
Stülow - in Aufstellung. Im Planbereich ist im wirksamen Flächennutbuungsplan Fläche für die
Landwirtschaft dargestellt. Damit entspricht der Bebauungsplan nicht dem Entwicklungsgebot
gemäß § 8 Abs.2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln
sind. Die Gemeinde plant, ein Parallelverfahren gemäß § 8 Abs.3 BauGB durchzufuhren.

Nach § 2 Abs.2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander
abzustimmen. Es wird deshalb um Stellungnahme zum Vorentwurf zur Änderung des
Flächennutzungsplans im Teilbereich Sondergebiet Emeuerbare Energie gebeten.
Um Abgabe der Stellungnahme zu den Vorentwürfen der Planzeichnung und der Begründung
wird bis zum 12.04.2021 gebeten.

Die Anregungen aus den Stellungnahmen werden geprüft, abgewogen und bei der Weiterarbeit
am Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans im Teilbereich Sonderbaufläche
Emeuerbare Energien beachtet.

Mit freundlichen Grüßen

rm Auftrag
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PLANZEICHNUNG

Doberan

Bad Doteran

Kartengrundiage; Topographische Karte DTK 10 (Landesvermessungsamt M-V)

PLANZEICHENERKLARUNG
Es gilt die Verordnung ütier die bauliche Nutzung der Gaindstiicke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-} in der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S.
3786) sowie die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpiane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -PlanZV) vom 18, Dezember 1990 (BGBI.
1991 I S. 58). zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mal 2017 (BGB!. I S. 1057).
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(§ 5 BauNVO)
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(§ 1 Abs.1 Nr.4 BauNVO) gg Erneuerbare Energie

R  Reiterhof

Flachen für den üt«rörtlichen Verkehr und für die ortlichen

Hauptverkehrswege (§ 5 Abs.2 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

Flächen für Wald

Uberörtlicher Straßenverkehr

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4 BauGB)

Elektrizität
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€

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entvwcklung von Natur und
Landschaft ^ ^ Nr.10 und Abs.4 BauGB)
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(§5 Abs.2 Nr. 10 BauGB)
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(§ 5 Abs.4 BauGB)

Sonstige Planzeichen
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Flächen, deren Böden erheblich mit umweitgefährdeten
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{§ 5 Abs.3 Nr.3 und AbS-4 BauGB)
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Gemeinde Retschow Verfahrensvermerke

Änderung des Flächennutzungsplans
Teilbereich Sonderbaufiäche Erneuerbare Energie

VERFAH RENSVERM ERKE

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Retschow hat auf ihrer Sitzung am 15.10.2020
beschlossen, den wirksamen Flächennutzungsplan für den Teilbereich Sonderbaufläche
Emeuerbare Energie zu ändern. Die ortsübliche Bekanntmachung ist durch Aushang vom

bis zum erfolgt.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPIG M-V beteiligt
worden..

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Beiange sowie die
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

4. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiiigung gemäß §3Abs.1 BauGB ist in Form einer
Bürgerversammlung am durchgeführt worden Die Einiadung dazu ist durch
Aushang vom bis zum erfolgt.

5. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Retschow hat auf ihrer Sitzung am den
Entwurf zur Änderung des Fiächennutzungsplans für den Teilbereich Sonderbaufläche
Erneuerbare Energie mit dem Entwurf der Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf zur Änderung des Fiächennutzungsplans für den Teilbereich Sonderbaufläche
Emeuerbare Energie mit dem Entwurf der Begründung sowie die umweltbezogenen
Stellungnahmen haben gemäß § 3 Abs.2 BauGB in der Zelt vom bis zum
im Amt Bad Doberan-Land während der Dienst- und Öffnungszeiten öffentiich ausgeiegen. Die
auszulegenden Unterlagen waren während der Auslegungsfrist auch im internet unter
www.amt-doberan-land.de einsehbar.

Die öffentiiche Ausiegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von
jedermann Anregungen zu den Entwürfen schriftlich oder während der Dienststunden zur
Niederschrift vorgebracht werden können und nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen
bei der Beschiussfassung über die Änderung des Fiächennutzungsplans für den Teilbereich
Sonderbaufläche Emeuerbare Energie unberücksichtigt bleiben können, durch Aushang vom

bis zum ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auch darauf hingewiesen worden, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind.
In der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist darauf hingewiesen worden, dass eine
Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbeheifsgesetzes
(ümwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß
§ 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der
Ausiegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können.

Der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung wurde gemäß § 4a Abs.4 BauGB zusätzlich ins
Internet unter www.amt-doberan-iand.de eingestellt.

7. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Retschow hat die fristgemäß abgegebenen
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
am geprüft und abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Thomas Schubert

Retschow, Siegel Bürgermeister



Gemeinde Retschow Verfahrensvermerke

Änderung des Flächennutzungsplans
Teilbereich Sonderbaufiäche Emeuerbare Energie

8. Die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Retschow für den Teilbereich
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde
Retschow auf ihrer Sitzung am beschlossen. Die Begründung dazu wurde mit
Beschluss der Gemeindevertretung am gebilligt.

Retschow, Thomas Schubert
Siegel Bürgermeister

9. Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Retschow für den
Teilbereich Sonderbaufläche Erneuerbare Energie wurde mit Bescheid des Landrats des
Landkreise Rostock vom AZ: erteilt.

Siegel
Retschow, Thomas Schubert

Bürgermeister

10. Die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Retschow für den Teilbereich
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie wird hiermit ausgefertigt.

Retschow, Thomas Schubert
Siegel Bürgermeister

11. Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde
Retschow für den Teilbereich Sonderbaufläche Emeuerbare Energie sowie die Stelle, bei der
der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Aushang vom bis zum
ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung wurde auch darauf hingewiesen,
dass die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Retschow für den Teilbereich
Sonderbaufläche Emeuerbare Energie mit der Begründung und der zusammenfassenden
Erklärung im Internet unter www.amt-doberan-land.de eingestellt wurde.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
(§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden.
Die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Retschow für den Teilbereich
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie ist mit Ablauf des wirksam geworden.

Retschow, Thomas Schubert
Siegel Bürgermeister



Gemeindegebiet mit Anderungsbereich
(Quelle topografische Karte DTK10 des Landesvermessungsamtes M-V)
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1 Gemeinde Retschow Begründung

1 Änderung des Flächennutzungspians
\ Teilbereich Sonderbaufläche Erneuerbare Energie VORENTWURF

1. Planungsanlass

Die Gemeinde Retschow mit Ihren Ortstellen Fulgenkoppel, Glashagen, Retschow und Stülow
verfügt über einen Flächennutzungsplan, der seit 1999 wirksam Ist. Die Gemeinde plant, ihren
Flächennutzungsplan mit einer neuen Kartengrundlage zu überarbeiten. Es sind die Darstellungen
der Bauflächen In den einzelnen Ortstellen zu prüfen sowie die Darstellungen für die Bereiche
Denkmale, Bodendenkmalfundgebiete, geschützte Biotope, Trinkwasserschutzgebiete und
Altlastenverdachtsflächen unter Mitwirkung der Behörden zu aktualisieren. Das Verfahren wird
längere Zelt In Anspruch nehmen.

Für den Bereich der Deponie Stülow Im Norden des Gemeindegebiets hat die Gemeinde Retschow
die Absicht, den Bebauungsplan Nr. 5 -Sondergebiet PV-Freifiächenanlage auf Deponiegelände
Stülow - aufzustellen. Der Nutzung regenerativer Energien In Form von Solarenergie als wichtiger
Baustein der zukünftigen Energieversorgung und als Beitrag zum Klimaschutz kommt eine Immer
größere Bedeutung zu. Deshalb möchte die Gemeinde Retschow die private Initiative des
Vorhabenträgers unterstützen und die bauplanungsrechtllchen Grundlagen für die Errichtung der
Photovoltalk-Freiflächenanlage auf dem Gelände der stillgelegten Deponie Stülow schaffen.
Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 04.02.2021 den Entwurf der Satzung und die
dazugehörende Begründung mit Umweltbericht und Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag gebilligt
und zur Auslegung bestimmt. Die öffentliche Auslegung findet In der Zelt vom 01.03.2021 bis zum
01.04.2021 statt.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Retschow Ist Im Plangeltungsbereich des
aufzustellenden Bebauungsplans Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Darüber hinaus Ist der
Bereich der ehemaligen Deponie Stülow gemäß § 5 Abs.3 Nr. 3 BauGB als „für bauliche Nutzungen
vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind"
gekennzeichnet.

Der Bebauungsplan entspricht damit nicht dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB, wonach
Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind.

Das Amt für Kreisentwicklung hat in seiner Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans
Nr.5 darauf hingewiesen, dass nach § 8 BauGB der Bebauungsplan nur dann vor dem
Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden kann, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten
anzunehmen ist, dass er aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein
wird. Das ist in aller Regel dann der Fall, wenn alle für die Abwägung der Änderung des
Flächennutzungspians relevanten Sachverhalte aufgeklärt und der Entwurf zur
Flächennutzungsplanänderung abgewogen wurde. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, wird im
Genehmigungsverfahren für den Bebauungsplan geprüft werden.

Um ein Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 durchzuführen und eine Änderung des
Flächennutzungspians Im Teilbereich der Deponie Stülow zu erreichen, bevor der gesamte
Flächennutzungsplan neugefasst Ist, wird die Änderung als Teiländerung des Flächennutzungspians
der Gemeinde Retschow vorgezogen. Es Ist beabsichtigt, im Bereich der Deponie Stülow eine
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie darzustellen.

Die Darstellungen des Flächennutzungspians erfolgen auf der Grundlage der aktuellen
topographischen Karte DTK10 mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Mecklenburg-
Vorpommern.

Arbeitsstand; 26.02Z1
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2. Planungsgrundlagen
2.1. Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 {BGBI. I S. 587)

Verordnungen zum BauGB:

Baunutzungsverordnung (BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)
Pianzelchenverordnung (PlanZV)), zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 4.05.2017 (BGBI. I 1057)

Landesraumentwickiungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MMR-LVO
M-V) vom 22.08. 2011

2.2. Ziele und Vorgaben übergeordneter Planungen

Das aus dem Landesraumentwickiungsprogramm (LEP M-V) entwickelte Regionale
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R M-V, veröffentlicht am
21.08.2011), nennt Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung. Ziele der Raumordnung sind
verbindliche Vorgaben, Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherheit des Raumes, die in der Abwägung mit besonderem Gewicht zu beachten sind.

Die Gemeinde Retschow ist dem Nahbereich des Mittelzentrums Stadt Bad Doberan zugeordnet.

In der Gesamtkarte des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP M -V)
und In der Grundkarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/
Rostock (RREP MM/R) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft und als
Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen. Es sind folgende Programmsätze zu beachten:

LEP Z 4.5 (2) Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 nicht In
andere Nutzungen umgewandelt werden. (Sicherung bedeutsamer Böden)

LEP 5.3(1) In allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche
Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen substantiellen Beitrag zur Energiewende
in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich zunehmen.
(Energiewende)

LEP Z 5.3 (2) Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau der emeuerbaren
Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren.
(...) (Klima- und Umweltschutz)

LEP 5.3 (9) (...) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten,
endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flächen
errichtet werden.

Hinsichtlich der Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen wurde in der Stellungnahme
der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Rostock zum Vorentwurf des Bebauungsplans
Nr.5 festgestellt, dass die im Plangeltungsbereich befindliche Fläche schon mindestens seit
Inbetriebnahme der Deponie nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wurde und die Errichtung der PV-
Anlage nicht zu einer Versiegelung der Fläche führt. Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde
stehen der Nutzung dieser Fläche für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage keine Gründe
entgegen.

Das Vorhaben, die baurechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovcitaik-
Freiflächenanlage zu schaffen, entspricht dem im Landesraumentwickiungsprogramm formulierten
Grundsatz 5.3 (1), den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung deutlich zu steigern
und damit dem Ziel 5.3 (2) des Landesraumentwicklungsprogramms, durch den Ausbau der

Arbeitsstand; 26.02Z1
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erneuerbaren Energien dazu beizutragen, Treibhausgasemissionen so weit wie mögiich zu
reduzieren

Dem Grundsatz 5.3 (9) des Landesraumentwicklungsprogramms folgend, wird für die geplante
Sonderbaufiäche mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energie das Gelände der stillgelegten
Deponie Stülow genutzt.

3. Planungsinhalt
3.1 Standortwahl für die Sonderbaufiäche Erneuerbare Energie

Bei der Standortwahl für PV-Freiflächenaniagen sind bevorzugt vorbelastete Flächen mit geringer
naturschutzfachiicher Bedeutung zu berücksichtigen. in Kapitel 5.3 Abs. 9 des
Landesraumentwickiungsprogramms M-V heißt es u.a.: Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen
effizient und flächensparend errichtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und
insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten
und bereits versiegelten Flächen em'chtet werden.
Neben diesem Grundsatz des LEP und den Vorgaben des Erneuerbare-Energlen-Gesetzes (EEG
2021) hinsichtlich der Flächen, für die die Abnahme des produzierten Stroms garantiert ist, muss bei
der Wahl des Standorts für die PV-Freiflächenaniage aber auch die Verfügbarkeit gesichert sein.
Das Gelände befindet sich im Eigentum der Gemeinde Retschow.

Die vorgesehene Sonderbaufiäche für Erneuerbare Energie liegt im Bereich der stillgelegten
Deponie Stülow. Wie aus der Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises
Rostock zum VorentwurT des Bebauungsplans Nr.5 hervorgeht, ist die Deponie als Altablagerung mit
der Kennziffer 72-51-04-34 Im Altlastenkataster des Landkrieses Rostock erfasst. Zu Beginn der
1990er Jahre wurde die Fläche profiliert und mit Überschussböden abgedeckt. Gemäß § 48 Abs.1
Nr. 3c) cc) EEG 2021"' besteht für Strom aus Anlagen, die im Bereich eines nach dem 01.09.2003
beschlossenen Bebauungsplans im Sinn des § 30 BauGB und auf Konversionsflächen aus
wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung errichtet werden,
Vergütungspflicht des Netzbetreibers.

3.2 Deponie Stülow

Die Datenlage zur Geschichte der Deponie in Stülow ist lückenhaft. Nach Auskunft der Unteren
Bodenschutzbehörde des Landkreises Rostock kann davon ausgegangen werden, dass hier seit
1965 vorwiegend Siedlungsabfälle, aber auch Aschen, Schlacken, Bauschutt und Industriemüll
abgelagert wurden. Die Deponie hatte eine Kapazität von 450.000 m^ auf einer Fläche von 7,4 ha.
Die Deponie wurde Ende des Jahres 1990 geschlossen. In den Jahren 1993-1995 erfolgte eine
teilweise Umlagerung, Profilierung und Abdeckung der Deponie aufgrund der abfallrechtlichen
Anordnung vom Dezember 1992. Für die Nachsorge trägt die Stadt Bad Doberan als Verursacher
und ehemaliger Betreiber der Deponie die Verantwortung.
Auf einem großen Teil des Deponiegeiändes wurde durch regelmäßige Mahd der Aufwuchs von
Gehölzen verhindert. Im östlichen Teil der Deponie ist das nicht erfolgt. Dort hat sich durch
Sukzession eine Gehöizfiäche entwickelt, die im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr.5 von der Landesforst als Wald im Sinne von § 2 LWaidG bewertet wurde.

Durch Untergrunduntersuchungen wurde festgestellt, dass die Gehölzfläche auf Deponiekörper
entstanden ist und beseitigt werden muss, um unerwünschten Eintritt von Niederschlagswasser In
den Deponiekörper zu verhindern. Die Gemeinde hat als Grundstückseigentümerin unter Berufung
auf die Ergebnisse der Untergrunduntersuchung und eines Schreibens der Unteren
Bodenschutzbehörde mit der Aufforderung, die Gehölze zu beseitigen, für die ca. 0,35 ha große
Waldfläche im November 2020 einen Antrag auf Waidumwandiung gesteilt. Im Entwurf zur Satzung
des Bebauungsplans Nr.5 ist die Fläche als Waldumwandiungsfläche dargestellt, im vorliegenden
Vorentwurf zur Teiländerung des Flächennutzungsplans wird die Waldurtiwandiungsfläche nicht
separat dargestellt, sie ist Teil der dargestellten Sonderbaufiäche.

^ Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021
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3.2 Landschaftsschutzgebiet Kühlung

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans Hegt Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets
Kühlung. Laut Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Kühlung Ist die Errichtung von
baugenehmigungspfllchtigen oder nicht baugenehmigungspfllchtigen Anlagen Im
Landschaftsschutzgebiet verboten. Es können aber Ausnahmen zugelassen werden, wenn sich das
Vorhaben mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbaren lässt und
Insbesondere eine Beeinträchtigung des Schutzzweckes des Landschaftsschutzgebiets nicht zu
erwarten Ist.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock hat in ihrer Stellungnahme zum
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr.5 klargestellt, dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme
oder Befreiung hier nicht vorliegen. Für die Fläche der Photovoltaik-Anlage ist das Verfahren zur
Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet Kühlung durchzuführen.
Ein Antrag auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ist vorbereitet und Hegt den
Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.5 bei. Momentan läuft ein Abstlmmungsprozess
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock zur Klärung der
Ausgleichsbedingungen für die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet.

3.4 Umweltbelange

Mit der vorgesehenen Änderung der Darstellung von Fläche für die Landwirtschaft in
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie wird die Grundlage für Vorhaben geschaffen, bei deren
Durchführung mit Eingriffen In den Naturhaushalt zu rechnen Ist. Im Rahmen des Verfahrens zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr.5 wurden die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe In den
Natur- und Landschaftsraum .und In der Folge potenziell zu erwartenden Auswirkungen untersucht.
Die Ergebnisse sind Inkl. der geplanten Kompensationsmaßnahmen im Umweltbericht und Im
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anlagen der Begründung zum Bebauungsplan Nr.5)
dokumentiert. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden Tel! der Festsetzungen In der
Satzung des In Aufsteilung befindlichen Bebauungsplans Nr.5.

Auf einen Umweltbericht Im Rahmen der Teiländerung des Flächennutzungsplans wird aus den
vorgenannten Gründen verzichtet.

3.5 Flächenbilanz

Fläche ca.

Fläche für die Landwirtschaft -6,2 ha

Sonderbaufläche Emeuerbare Energie 6,2 ha
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Anlage 1
der Begründung

wirksamer Ftächennutzugsplan der Gemeinde Retschow (Ausschnitt, ohne Maßstab)
mit dargestelltem Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5
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